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 Veröffentlicht am 20.12.2006

Norm

ABGB §364

Rechtssatz

Eine "unmittelbare Zuleitung" iSd § 364 Abs 2 ABGB ist eine Veranstaltung, die für eine Einwirkung gerade in der

Richtung auf das Nachbargrundstück hin ursächlich ist. Wenn ein laufender Rasenmäher an die Grenze zu einer

Entlüftungsanlage des Nachbarn gestellt wird, damit die Abgase direkt auf das Nachbargrundstück gelangen, liegt eine

unmittelbare Zuleitung vor.
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